
PDF LogoDatenschutzBitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten automationsunterstützt verarbeitet werden. Details zu Zweck und rechtlicher Grundlage der Verarbeitung, Dauer der Verspeicherung, Ihren Rechten in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Ansprechperson in der Kommune zu allen datenschutzrechtlichen Belangen finden Sie unter den "Datenschutzrechtlichen Informationen gem. Art. 13 DSGVO".Ich bestätige, dass ich die oben angeführten Informationen zum Datenschutz und meinen damit verbundenen Rechten gelesen habe und diese akzeptiere.falseAntragstellende PersonenAntragsteller istAntragsteller ist



 

 

Baubeginnsanzeige
Anzeige des Beginns der Ausführung eines Bauvorhabens gemäß § 26 NÖ Bauordnung 2014, LGBI. 6/2015 in
der geltenden Fassung und eventuell gleichzeitige Bekanntgabe der Bauführerin/des Bauführer gemäß § 25
Abs. 3 leg.cit.

Empfänger

Marktgemeinde Wiener Neudorf
Europaplatz 2
2351 Wiener Neudorf
Tel.: 02236 62501
E-Mail: bauamt@wiener-neudorf.gv.at

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Datenschutz

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten automationsunterstützt verarbeitet werden.
Details zu Zweck und rechtlicher Grundlage der Verarbeitung, Dauer der Verspeicherung, Ihren Rechten in Bezug
auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Ansprechperson in der Kommune zu allen
datenschutzrechtlichen Belangen finden Sie unter den "Datenschutzrechtlichen Informationen gem. Art. 13
DSGVO".
Ich bestätige, dass ich die oben angeführten Informationen zum Datenschutz und meinen damit verbundenen Rechten gelesen habe
und diese akzeptiere. *

Antragstellende Personen
Antragsteller ist *

natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft
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Antragsteller istAntragsteller istAntragsteller istAntragsteller istAntragsteller istAntragsteller istAntragsteller istAntragsteller istKontaktdatenTelefonnummerE-MailAngaben zur LiegenschaftStraßeHausnummerPostleitzahl2351OrtWiener NeudorfGrundstücksnummerEinlagezahlBewilligtes BauvorhabenAktenzahl (AZ)Bescheiddatum

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Antragsteller ist *
natürliche Person (Einzelperson oder Einzelunternehmer/in)
juristische Person oder Personengesellschaft

Kontaktdaten
Telefonnummer *

E-Mail *

Angaben zur Liegenschaft
Straße * Hausnummer *

Postleitzahl *
2351

Ort *
Wiener Neudorf

Grundstücksnummer * Einlagezahl *

Bewilligtes Bauvorhaben
Aktenzahl (AZ) * Bescheiddatum *
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Beginn der Ausführung des BauvorhabensBeginn der AusführungGemäß § 26 Abs. 1 der NÖ Bauprdnung 2014 zeige ich hiermit der Baubehörde an, dass mit der Ausführung des Bauvorhabens entsprechend dem angegebenen Bescheid begonnen wirdfalseHinweisSofort nach Vollendung des Bauvorhabens (spätestens 5 Jahre nach Baubeginn) ist die Fertigstellung anzuzeigen und die gemäß § 30 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014 vorgeschriebenen Unterlagen vorzulegen. Außerdem wird zur Kenntnis genommen, dass die Baulichkeit erst nach ordnungsgemäßer Fertigstellung in Verwendung genommen bzw. benutzt werden darf.falseBekanntmachung der Bauführerin/des BauführersWurde die Bauführerin/der Bauführer gem. § 25 Abs. 3 NÖ BO 2014 bereits bekannt gegeben?Best&auml;tigung der Richtigkeit obengenannter Angaben  Datum, OrtUnterschrift Antragsteller/Antragstellerin 

 

Beginn der Ausführung des Bauvorhabens
Beginn der Ausführung *

Gemäß § 26 Abs. 1 der NÖ Bauprdnung 2014 zeige ich hiermit der Baubehörde an, dass mit der Ausführung des Bauvorhabens
entsprechend dem angegebenen Bescheid begonnen wird *

Hinweis
Sofort nach Vollendung des Bauvorhabens (spätestens 5 Jahre nach Baubeginn) ist die Fertigstellung anzuzeigen und die gemäß § 30
Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014 vorgeschriebenen Unterlagen vorzulegen. Außerdem wird zur Kenntnis genommen, dass die Baulichkeit
erst nach ordnungsgemäßer Fertigstellung in Verwendung genommen bzw. benutzt werden darf. *

Bekanntmachung der Bauführerin/des Bauführers
Wurde die Bauführerin/der Bauführer gem. § 25 Abs. 3 NÖ BO 2014 bereits bekannt gegeben? *

Ja Nein Entfällt, da...

Bestätigung der Richtigkeit obengenannter Angaben

Datum, Ort Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin
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